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Nachtrag:
Die Einstufung in Gehaltsguppen hat mit der Aufteilung des "Beamtenapparates" in
"Mittleren Dienst", "Gehobenen Dienst" und "Höheren Dienst" zu tun, die ihren
Ursprung noch im Kaiserreich hat.
Der "gehobene Dienst" kommt ohne Übernahme von Leitungsfunktionen nicht über A13
hinaus, erhält auch keine automatische Höhergruppierung.
Der "höhere Dienst" beginnt mit dem Studien"rat" und A13 und marschiert recht
schnell auf A14, mit Leitungsfunktionen auf A15 /16. Diese Gehaltstufen können im
gehobenen Dienst nur mit der Ernennung zum "Rat" erreicht werden - Als Schul"rat"
oder Fachschul"rat" in der Lehrerausbildung.

Diese Gehaltsgruppierung gilt nicht nur für den Lehramtsbereich.

Das ist leider nicht ganz richtig. Es gibt prinzipiell vier Laufbahngruppen. Im gehobenen Dienst
kommt man sehr wohl über A13 hinaus, indem man den Durchstieg in den höheren Dienst
macht -> A13Z als Eingangsamt. Im höheren Dienst marschiert niemand schnell zu A14 (viele
im ganzen Berufsleben nicht, besonders in der Schule). A15 gibt es auch ohne Leitungsfunktion
in Einzelfällen sogar A16. Schulsystemspezifisch werden Laufbahnen nicht gewechselt und kann
trotzdem Ämter außerhalb der eignen Laufbahn erreichen.
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